
 

Anmeldebogen Notbetreuung für 
Kindergartenkinder/Grundschüler/Schulkinder 
der 5. + 6. Klasse  
 
 
Bitte füllen Sie diesen Bogen so genau wie möglich aus. So können wir schnell eine 
Entscheidung darüber treffen, ob wir Ihr Kind in die Notbetreuung der Gemeinde Schwanau 
nehmen können. Vielen Dank! 
 
Mein Kind 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- (Name, Alter) 
 

□ Kindergartenkind 
□ Grundschüler  
□ Schulkind der Bärbel-von-Ottenheim-Schule 5. + 6. Klasse 

 
benötigt die Notbetreuung der Gemeinde Schwanau, weil wir als Eltern in Berufen der 
kritischen Infrastruktur arbeiten. 
 
Die Bereiche der kritischen Infrastruktur sind in § 1 der unten abgedruckten Verordnung der 
Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus 
SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 17.03.2020 beschrieben. 
 
Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Kinder, im Fall von 

Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur 

tätig und nicht abkömmlich sind. 

Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberechtigte dann, wenn die oder der weitere 

Erziehungsberechtigte aus schwerwiegenden Gründen, an der Betreuung gehindert ist.  

□ Ich bin alleinerziehend und habe keine andere Betreuungsmöglichkeit und meine 
Anwesenheit auf der Arbeit ist zwingend notwendig. 

□ Wir Eltern sind beide berufstätig und unsere Anwesenheit auf der Arbeit ist zwingend 
notwendig. 

 
Kontaktdaten des Arbeitgebers (mit Ansprechpartner und Telefonnummer) 
 

- Mutter: ___________________________________________________________ 
 

- Vater: ____________________________________________________________ 
 
Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer zuhause und dienstlich, Email-
Adresse) 
 

- Mutter: ___________________________________________________________ 
 

- Vater: ____________________________________________________________ 
 

 



Wir versichern,  

* dass unser Kind nicht in Kontakt mit einer infizierten Person steht oder in den 

vorausgegangenen 14 Tagen nicht mit einer infizierten Person in Kontakt stand, 

* dass unser Kind in den vorausgegangenen 14 Tagen sich nicht in einem Gebiet 

aufgehalten hat, das durch das Robert Koch- Institut (RKI) im Zeitpunkt des 

Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das Gebiet 

innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft wird, 

* dass unser Kind keine Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 

hat. 

 
Die Anmeldung mit diesem Bogen erfolgt per Email. Bitte senden Sie diesen an 
 
   notbetreuung@schwanau.de 
 
Wir werden Ihre Anmeldung prüfen und teilen Ihnen dann so schnell wie möglich mit, ob und 
wo wir die Notbetreuung anbieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------     --------------------------------------- 
Ort, Datum       Unterschrift (en) 

mailto:notbetreuung@schwanau.de

